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AUSGLEICHS- UND SCHIEDSVERFAHREN IN ARBEITS

STREITIGKEITEN
Zum Zwecke der Verhütung und der Schlichtung von Streitigkeiten, 

die zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder deren Organisationen 
entstehen, erläßt der Kontrollrat das folgende Gesetz:

ARTIKEL I
1. Die beteiligten Parteien können das zur Verhütung oder Schlichtung 

von Arbeitsstreitigkeiten einzuhaltende Verfahren vereinbaren. Dieses Ver
fahren kann in einem Tarifverträge festgelegt werden.

2. Die beteiligten Parteien können sich auch der4 Dienste der gemäß 
Artikel III dieses Gesetzes errichteten offiziellen Organe bedienen.

ARTIKEL II
1. Wenn eine Arbeitsstreitigkeit, die nicht der Zuständigkeit der Ar

beitsgerichte unterliegt, weder im Ausgleichs- noch in einem anderen 
vereinbarten Verfahren beigelegt worden ist, so können die beteiligten 
Parteien diese der deutschen Provinzial- oder Landesarbeitsbehörde zur 
Unterbreitüng vor dem gemäß Artikel IV dieses Gesetzes errichteten 
Schiedsausschuß übergeben.

2. Berührt die Streitigkeit die Interessen der Alliierten Besetzung, so 
kann der Befëhlshaber der betreffenden Zone die deutsche Provinzial
oder Landesarbeitsbehörde anweisen, den Parteien die Unterbreitung der 
Streitigkeit vor dem Schiedsausschuß aufzugeben.

ARTIKEL III
Jede deutsche Provinzial- oder Landesarbeitsbehörde bestellt aus ihrem 

Personal eine ocfer mehrere geeignete Personen für folgenden Aufgaben
kreis:

(a) Fragen über Arbeitsbeziehungen gemeinsam mit Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern oder deren Organisationen zu beraten.

(b) Die Schaffung eines vereinbarten Verfahrens zum ^Schluß von 
Tarifverträgen und eines Verfahrens zur Schlichtung von Arbeits
streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern oder ihren 
Organisationen zu fqrdern.

(c) Unter Zustimmung der streitigen Parteien als Vermittler mit dem 
Ziele einzugreifen, die Arbeitsstreitigkeiten durch Ausgleich mittels 
Schiedsverfahrens zu schlichten. *
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